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I.  § 224 StGB – Gefährliche Körperverletzung 

1.  Körperverletzung durch Beibringung von Gift oder anderen gesundheitsschädlichen Stoffen 
a) Gift: organischer oder anorganischer Stoff, der unter bestimmten Bedingungen durch chemische oder chemisch-physikalische Wirkung 

geeignet ist, die Gesundheit zu zerstören oder zu schädigen (z.B. Salzsäure, Rauschmittel). Gift ist hier nur ein Unterfall der gesund-
heitsschädlichen Stoffe. 

b) Gesundheitsschädlicher Stoff: jeder Stoff, der unter den konkreten Bedingungen geeignet ist, die Gesundheit zu schädigen (z.B. ko-
chendes Wasser, Salz).  

c) Beibringen: Der Stoff muss mit dem Körper so in Verbindung gebracht werden, dass er seine gesundheitsschädliche Wirkung entfalten 
kann (str., ob Gift in den Körper eindringen muss oder äußerliche Anwendung genügt). 

2.  Körperverletzung mittels einer Waffe oder eines anderen gefährlichen Werkzeugs 
a) Waffe: Gebrauchsbereiter Gegenstand, der seiner Natur nach dazu bestimmt ist, auf mechanischem oder chemischem Wege einem Men-

schen körperliche Verletzungen beizubringen (= Waffe im technischen Sinne; Schusswaffe, Messer etc.); Waffe ist nur ein Unterfall ei-
nes gefährlichen Werkzeugs. 

b) Gefährliches Werkzeug: Jeder Gegenstand, der als Angriffs- oder Verteidigungsmittel nach seiner objektiven Beschaffenheit und der 
Art seiner Benutzung im konkreten Fall geeignet ist, erhebliche Verletzungen hervorzurufen (z.B. auch Alltagsgegenstände, beschuhter 
Fuß, jeweils nach Art der Anwendung). Auszuscheiden sind: eigene Körperteile, ärztliche Instrumente bei Anwendung durch Arzt. 
–  der BGH fordert hier, dass das Werkzeug „durch menschliche Einwirkung gegen einen menschlichen Körper in Bewegung gesetzt 

wird, um ihn zu verletzen“. Konsequenz: a) Werkzeug muss auf das Opfer zu bewegt werden; b) es muss sich um ein bewegliches 
Werkzeug handeln (das ist gerade bei Mauern, Fußböden oder Bäumen nicht der Fall). A.M. ein Großteil der Literatur. 

3.  Körperverletzung mittels eines hinterlistigen Überfalls 
a) Überfall: Plötzlicher, unerwarteter und überraschender Angriff auf einen Ahnungslosen.  
b) Hinterlist: Vorgehensweise des Täters, bei der er planmäßig und in einer auf Verdeckung seiner wahren Absicht berechnenden Weise 

handelt, um dadurch dem Angegriffenen die Abwehr zu erschweren (damit enger als Heimtücke in § 211 StGB, da planmäßiges Han-
deln erforderlich ist). Ein bloß spontaner Angriff von hinten genügt hierfür nicht. Anders aber im Falle des Auflauerns.  

4.  Körperverletzung, die mit einem anderen Beteiligten gemeinschaftlich begangen wurde 
 Es müssen mindestens zwei Personen am Tatort einverständlich zusammenwirken. Das Opfer muss die anwesenden Gehilfen nicht wahr-

nehmen (BGH NStZ 2006, 572 (573). 
5.  Körperverletzung mittels einer das Leben gefährdenden Behandlung 

– Lebensgefährdende Behandlung: H.M.: Begehensweise, die nach den Umständen des konkreten Falles objektiv und generell geeignet 
ist, das Opfer in eine Lebensgefahr zu bringen (abstrakte Betrachtung). A.M.: Es ist eine konkrete Lebensgefahr erforderlich. 

II. Misshandlung von Schutzbefohlenen – § 225 StGB deckt sich wegen des rein seelischen Quälens nicht immer mit § 223 StGB! 
 1.    Schutzverhältnis: Der objektive Tatbestand verlangt, dass zwischen dem Täter und der minderjährigen oder wehrlosen Person ein Schutz-

verhältnis besteht. 
2. Quälen: Verursachung länger andauernder oder sich wiederholender erheblicher Schmerzen oder Leiden körperlicher oder seelischer Art. 
3. Rohes Misshandeln: Erhebliche Beeinträchtigung des körperlichen Wohlbefindens infolge gefühlloser, fremdes Leiden missachtender Ge-

sinnung. 
4. Böswillige Vernachlässigung: Unterlassung der dem Täter möglichen, erforderlichen und ihm zumutbaren Sorgemaßnahmen aus einem be-

sonders verwerflichen Motiv heraus (z. B.: aus Bosheit, Hass, Eigensucht), nicht jedoch aus Gleichgültigkeit oder Schwäche. 
III. § 226 I StGB – Schwere Körperverletzung 

Nr. 1: Sehvermögen (Verlust auf einem Auge ist ausreichend), Gehör (Gehörverlust auf beiden Ohren erforderlich), Sprechvermögen, (nicht 
gegeben, wenn Opfer stottert), Fortpflanzungsmöglichkeit. Zu berücksichtigen sind erfolgsversprechende, zumutbare operative Heilein-
griffe zu einer möglichen Heilung. 

Nr. 2: Verlust oder Gebrauchsunfähigkeit eines wichtigen Gliedes 
–  Str., ob es sich um äußere Körperteile handeln muss (so der BGH), die möglicherweise sogar mit dem Körper durch ein Gelenk ver-

bunden sein müssen (M. M.) oder ob innere Organe ausreichen (wohl überwiegende Ansicht in der Literatur). 
–  Die „Wichtigkeit“ hängt sowohl von der objektiven Gesamtfunktion als auch von individuellen Bedürfnissen ab. 
– „Verlust“ erfasst nur die physische Lostrennung; Gebrauchsunfähigkeit ist mehr als bloße Funktionsbeeinträchtigung. 

Nr. 3: In erheblicher Weise dauernd entstellt: Erhebliche Beeinträchtigung der äußeren ästhetischen Erscheinung eines Menschen in seiner so-
zialen Umwelt (scheidet aus, wenn durch Prothesen, kosmetischen Operationen etc. behebbar). 

IV. § 227 StGB – Körperverletzung mit Todesfolge 
Problem:  Der besondere Ursachenzusammenhang von Körperverletzungshandlung und tödlichem Erfolg: 

1. Letalitätslehre: Der tödliche Erfolg muss sich gerade aus dem vorsätzlich zugefügten Körperverletzungserfolg heraus realisieren 
– dies führt zu einer restriktiven Auslegung des § 227. 

2. Kausalitätslehre: Es ist ausreichend, wenn sich der tödliche Erfolg aus der konkreten Körperverletzungshandlung ergibt (so der 
BGH); Panikverhalten des Opfers oder eines Dritten reicht aus. 

Problem:  Die Frage der Versuchsstrafbarkeit; vgl. Arbeitsblatt Examinatorium AT Nr. 5: „Strafbarkeit des erfolgsqualifizierten Versuchs“. 
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